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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW. S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 
Die Ordnungsverfügung(en) der Stadt Bonn – Aus-
länderamt – 33-6 
 

Datum der Verfügung 
31.03.2020 

Az.: 
33-63-Sch 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
HOSSAIN, Md Mokter, Sudetenstr. 65, 53119 Bonn 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt/liegen zur Abho-
lung oder Einsichtnahme durch die Empfänger oder 
deren Bevollmächtigten während der Dienststunden 
im Dienstgebäude Oxfordstr. 19, 53111 Bonn bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter 
Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 
Bonn, den 14.4.2020 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
Gez. Schlagwein 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in 
der zurzeit gültigen Fassung 

Der Bescheid nach dem Unterhaltsvorschussgesetz der 
Bundesstadt Bonn 

Datum: 26.03.2020 AZ:  50-223/905576 
An Herrn:  György Molnar 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
11, bereit. 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffent-
lich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Bonn, den 9.4.2020 

Der Oberbürgermeiste 
Im Auftrag 
Peters 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in 
der zurzeit gültigen Fassung 
 
Der Bescheid nach dem Unterhaltsvorschussgesetz der 
Bundesstadt Bonn 
 
Datum: 26.03.2020 AZ: 50-223/905576 
An Herrn:  György Molnar 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
11, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffent-
lich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 9.4.2020 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
Peters 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in 
der zurzeit gültigen Fassung 

Der Bescheid nach dem Unterhaltsvorschussgesetz der 
Bundesstadt Bonn 

Datum: 14.04.2020   AZ: 50-223/91 611 
an Frau Dala Olangi 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an die 
Empfängerin oder dessen Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus 
Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zim-
mer 4, bereit. 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffent-
lich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 

Bonn, den 14.4.2020 

Der Oberbürgermeiste 
Im Auftrag 
Gashi 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW. S. 94/SGV NRW. 2010) in 
der zurzeit gültigen Fassung 

 
Die Ordnungsverfügung der Bundesstadt Bonn   Amt 
33-42   

Datum der Verfügung 
09.04.2020 

Az.: 
33-42-20/20 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
Herr Emran Rushidov, Römerstr. 26 (EG 1), 53111 Bonn 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt zur Abholung 
durch die/den Empfänger/in oder deren Bevollmächtig-
ten während der Dienststunden im Stadthaus, Berliner 
Platz 2, Führerscheinstelle, Passage, 53111 Bonn be-
reit. 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Bonn, den 9.4.2020 

Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
Möhlenbruch 

wolberv
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

02.04.2020 7777.4486.1249 
Betroffene/r   

Gabriel Hamourou Mara, Kölnstraße 93, 53111 Bonn      
Datum PK-Nr. 

02.04.2020 7777.5159.7489 
Betroffene/r   

Saleh Al-Nabet, Alte Bahnhofstraße 11, 53173 Bonn      
Datum PK-Nr. 

02.04.2020 7777.5164.4932 
Betroffene/r   

Saleh Al-Nabet, Alte Bahnhofstraße 11, 53173 Bonn      
Datum PK-Nr. 

06.04.2020 7777.4450.8166 
Betroffene/r   

Abdelhak Jeljal, Plittersdorfer Straße 5, 53173 Bonn      
Datum PK-Nr. 

06.04.2020 7777.2978.9168 
Betroffene/r   

Petrica-Stefan Pavel, Frankfurter Straße 11, 35781 Weilburg      
Datum PK-Nr. 

24.03.2020 7777.4475.1931 
Betroffene/r   

Bettina Voß-Güven, Oppelner Straße 3, 53119 Bonn      
Datum PK-Nr. 

01.04.2020 7777.2981.3654 
Betroffene/r   

David Jordan, Rhöndorfer Straße 24 a, 53604 Bad Honnef      
Datum PK-Nr. 

06.04.2020 7777.3118.1430 
Betroffene/r   

Marco Masbach, Langenberger Weg 3 a, 53639 Königswinter      
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   14.04.2020    
 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
 
 

gez. Hoppenkamps 
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